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Der Vorstand hat die Ordnungsanderung am 11.05.2026 beschlossen.

Thiiringer FuRball-Verband e. .

Antrag Nr.: 58/ 2025-28

Antragsteller: Qualifizierungsausschuss

Ordnung: Rechts- und Verfahrensordnung

Datum: 24.03.2026

Antrag: Anderung RuVO § 16d Strafanordnungen des Qualifizierungsausschusses

§ 16d Strafanordnungen des Qualifizierungsausschusses

(3) In einer Strafanordnung gegeniber Vereinen kdnnen Geldstrafen gemaf §
43b RuVO angeordnet werden.

[Abs. 1 und 2 bleibt unverédndert]

Begriindung: Die Verwarnung wurde als rein voribergehende MafRnahme zur Einfiihrung der
Lizenzpflicht genutzt und ist nun entbehrlich. Zudem sind alle relevanten Aus-
nahmen, etwa fur neue Mannschaften oder Aufsteiger, bereits abschlie3end in
§ 43b RuVO geregelt, sodass eine zusatzliche Verwarnungsstufe nicht mehr er-
forderlich ist.

Inkrafttreten: Die Anderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 01.07.2026 in Kraft.


Der Vorstand hat die Ordnungsänderung am 11.05.2026 beschlossen.


